


Das Ret der Freiheit ist der Versu, eine andere eorie der Geretigkeit

zu sreiben: eine, die nit auf abstrakte normative Prinzipien fixiert ist,

sondern die heute maßgeblien Kriterien sozialer Geretigkeit direkt aus

jenen normativen Ansprüen gewinnt, die si innerhalb der westlien,

liberaldemokratisen Gesellsaen herausgebildet haben. Zusammen

maen sie das aus, was Axel Honneth »demokratise Silikeit« nennt.

Im Geiste von Hegels Retsphilosophie und unter

anerkennungstheoretisen Vorzeien zeigt er, wie in konkreten

gesellsalien Bereien die Prinzipien individueller Freiheit generiert

werden, die die Ritsnur für Geretigkeit bilden. Das Ziel des Bues ist

ein höst ansprusvolles: die Geretigkeitstheorie als Gesellsasanalyse

neu zu begründen.

Axel Honneth ist Professor für Philosophie an der Goethe-Universität in

Frankfurt am Main sowie gesäsführender Direktor des dortigen Instituts

für Sozialforsung. Zuletzt ersienen im Suhrkamp Verlag: Das I im

Wir. Studien zur Anerkennungstheorie (stw 1959), Pathologien der Vernun.

Zur Gesite und Gegenwart der Kritisen eorie (stw 1835) und

Verdingliung. Eine anerkennungstheoretise Studie (2005).
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9 Vorwort

Die Arbeit an dem vorliegenden Bu hat nahezu fünf Jahre in Anspru

genommen; und an keinem der Tage, an denen i mit dem Sreiben

besäigt war, hae i am Ende nit das Gefühl, künig no viel mehr

an Argumenten und empirisen Belegen über das hinaus beisteuern zu

müssen, was i zu Papier gebrat hae. Dieser Eindru des trotz aller

Anstrengung no Unfertigen ist bis heute nit verflogen, ohne daß i

wüßte, wie i dem allein häe beikommen sollen. Wahrseinli hängt der

verspürte Mangel mit dem ret maßlosen Anspru zusammen, den i mir

mit meinem Vorhaben von Anfang an gestellt hae. I wollte dem Vorbild

der Hegelsen »Retsphilosophie« in der Idee folgen, die Prinzipien

sozialer Geretigkeit direkt in Form einer Gesellsasanalyse zu

entwieln; wie i mir einige Jahre zuvor an seiner Sri klargemat

hae,

[1]

 konnte das nur gelingen, wenn die konstitutiven Sphären unserer

Gesellsa als institutionelle Verkörperungen bestimmter Werte begriffen

werden, deren immanenter Anspru auf Verwirkliung als Hinweis auf die

jeweils sphärenspezifisen Geretigkeitsprinzipien dienen kann. Ein

soles Vorgehen verlangt freili, si zunäst einmal Klarheit über die

Werte zu versaffen, die in den versiedenen Bereien unseres

gesellsalien Lebens verkörpert sein sollen.

Meine »Einleitung« versut darzulegen, au hierin wieder Hegel

folgend, daß diese Werte in den modernen liberaldemokratisen

Gesellsaen auf einen einzigen zusammengesmolzen sind, und zwar auf

den der individuellen Freiheit in der Vielzahl der uns vertrauten

Bedeutungen. Jede 10 konstitutive Sphäre unserer Gesellsa verkörpert

mithin institutionell, so lautet die Ausgangsprämisse meiner Studie, einen

bestimmten Aspekt unserer Erfahrung von individueller Freiheit. Die eine,

moderne Idee der Geretigkeit spliert si dann in ebenso viele



Gesitspunkte auf, wie es sole institutionalisierten Sphären eines

legitimationswirksamen Freiheitsverspreens in unseren zeitgenössisen

Gesellsaen gibt; denn in jedem dieser Handlungssysteme bedeutet es

etwas anderes, si untereinander »geret« zu verhalten, weil zur

Realisierung der versproenen Freiheit jeweils besondere soziale

Voraussetzungen und weselseitige Rüsitnahmen erforderli sind. Von

dieser Grundidee aus bedure es nun im eigentli zentralen und

umfangreisten Sri der Analyse einer, wie i es nennen werde,

»normativen Rekonstruktion«, um im typisierenden Navollzug der

historisen Entwilung der einzelnen Sphären zu prüfen, bis zu welem

Grade die hier jeweils institutionalisierten Freiheitsverständnisse inzwisen

bereits zur sozialen Verwirkliung gelangt sind.

An dieser Stelle meiner Untersuung, genauer gesagt also dort, wo i

mit dem Versu einer normativen Rekonstruktion beginne, setzten dann die

Swierigkeiten ein, die mit dem erwähnten Gefühl des unvermeidli

Unvollständigen einhergingen. Untersätzt hae i nämli die Tatsae,

daß Hegel gewissermaßen ganz am Anfang der Herausbildung der

ausdifferenzierten modernen Gesellsaen stand, so daß er die den

jeweiligen Sphären zugrundeliegenden Legitimationsprinzipien ziemli

unbekümmert um deren zukünige Folgen und nur im Rügriff auf einige

wenige Einzelwissensaen bestimmen konnte; i dagegen befand mi

inmien eines son zweihundert Jahre andauernden Prozesses der

konflikthaen und gewiß nit geradlinigen Verwirkliung dieser

Prinzipien, den i nun normativ rekonstruieren mußte, um an den Punkt

unserer Gegenwart zu gelangen, von dem aus i die Chancen,

Gefährdungen und Pathologien 11 unserer sphärenspezifisen Freiheiten

ermessen konnte. Von der Disziplin einer strengen Gesitswissensa

unterseidet si diese stärker soziologis-typisierende Vorgehensweise

zwar dur einen größeren Spielraum gegenüber dem historisen Material;

aber i war gleiwohl mit der Aufgabe konfrontiert, aus versiedenen

Wissensgebieten immerhin so viel an Befunden und Belegen beizubringen,

daß die von mir behauptete Entwilungsritung und die si daraus

ergebenden Slußfolgerungen au den weniger normativ gesinnten



Leserinnen und Lesern plausibel erseinen würden. Hier bleibt, wie i im

Rübli sagen muß, no vieles zu tun, weil alle vermuteten

Entwilungsverläufe mit weiteren Differenzierungen von nationalen

Sonderwegen versehen werden müßten und au die Gegenwartsdiagnose

sierli der Vertiefung bedüre. Trotzdem hoffe i, daß in der Summe der

Analysen der versiedenen Freiheitssphären als Ergebnis meiner Studie

zutage tri: Wir werden uns über die zukünigen Erfordernisse sozialer

Geretigkeit heute nur dann ein klares Bewußtsein versaffen können,

wenn wir uns in einer gemeinsamen Rüerinnerung an die auf dem

normativen Boden der Moderne ausgetragenen Kämpfe der Ansprüe

versiern, die im historisen Prozeß des sozialen Einklagens

institutionalisierter Freiheitsverspreen no nit abgegolten sind.

Ohne die bereitwillige Hilfe einer Reihe von Personen und ohne die

großzügige Unterstützung dur versiedene Institutionen häe i das

vorliegende Bu nit sreiben können. Da die deutse Universität, ein

bekanntes Lamento, wenig Zeit für die Forsungsarbeit läßt, war i auf

gelegentlie Freisetzungen von der normalen Semesterroutine angewiesen.

Den Anfang mate ein Forsungsfreisemester, das mir im Rahmen eines

von der VW-Stiung großzügig geförderten und am Institut für

Sozialforsung durgeführten interdisziplinären Forsungsprojekts zum

ema »Der 12 Strukturwandel der Anerkennung im 21. Jahrhundert«

gewährt wurde; erhebli profitiert habe i ansließend von jeweils

einmonatigen Gastaufenthalten an der Université Sorbonne, Paris 1, und an

der École Normale Supérieure in Paris, wo i dank der freundlien und

zurühaltenden Atmosphäre in relativ kurzer Zeit meine Überlegungen

weit vorantreiben konnte; und hilfrei war mir jetzt zum Absluß der

Studie ein weiteres Forsungsfreisemester, das i dem Exzellenzcluster

»Die Herausbildung normativer Ordnungen« an der Frankfurter Goethe-

Universität verdanke. Mehr no als von solen Freisetzungen habe i aber

wahrseinli von den Workshops profitieren können, in denen i Teile

meiner Arbeit über mehrere Tage hinweg einer von Kollegen und

Studierenden vorbereiteten Diskussion aussetzen konnte; als besonders



frutbar habe i das von Christoph Menke und Juliane Rebentis

ausgeritete Seminar am Institut für Philosophie der Universität Potsdam

und den vom Forsungsinstitut für Philosophie in Hannover veranstalteten

Meisterkurs in Goslar in Erinnerung; sehr ergiebig war au das

Kolloquium, das das Institut für Philosophie der Universität Marburg im

Ansluß an meine Christian-Wolff-Vorlesung veranstaltet hat. Allen

Personen, die an der Vorbereitung und Durführung sei es der

Gastaufenthalte oder der Workshops beteiligt waren, bin i zu großem

Dank verpflitet. Mehr no gilt das natürli für die Kolleginnen und

Kollegen, die mir mit kritisen Einwänden, Literaturhinweisen und

theoretisen Ratslägen zur Seite gesprungen sind. Allen voran habe i

Titus Stahl zu nennen, wissensalier Assistent am Institut für

Philosophie der Goethe-Universität, der mi mit seiner analytisen

Intelligenz und Hartnäigkeit über zwei Jahre hinweg unter einen äußerst

lehrreien Dru gesetzt hat; nit alles, was er an Differenzierungen

eingeklagt hat, habe i am Ende umsetzen können. Darüber hinaus ist mir

die Mithilfe folgender Personen zu untersiedlien Zeitpunkten besonders

witig gewesen: Martin Dornes, Andreas 13 El, Lisa Herzog, Rahel

Jaeggi, Christoph Menke, Fred Neuhouser und, bei vielen Gespräen über

literarise ellen, Barbara Determann und Gofried Kößler. Mit dem

Arbeitsumfeld, in dem i dieses Bu habe sreiben können, habe i

außerordentlies Glü gehabt: Frauke Köhler hat ohne viel Aufsehen ihr

Bestes gegeben, um meine Handsri zu entziffern, den Überbli über die

versiedenen Teile zu bewahren und das alles in eine korrekte Form zu

bringen. Stephan Altemeier ist mir bei der Besorgung witiger Literatur

äußerst behilfli gewesen und hat überdies gemeinsam mit Nora Sieverding

das Saregister erstellt – allen dreien danke i für die gute Kooperation.

Eva Gilmer danke i für Jahre der intensivsten und beglüenden

Zusammenarbeit; in ihr habe i eine Lektorin gefunden, von der i date,

es gäbe sie nur no in den Briefweseln oder Autobiographien älterer

Autoren – sie hat das Manuskript Zeile für Zeile gelesen, mir viele

Vorsläge zur Verbesserung gemat und mi sließli zum reten

Zeitpunkt zur Abgabe gedrängt. Den Dank an meine Frau, die mit mir viele



Stunden diskutiert und si in das Manuskript vertie hat, kann i nit

genügend in Worten abstaen – ihr ist das Bu gewidmet.

Axel Honneth, im April 2011



14 Einleitung: Geretigkeitstheorie

als Gesellsasanalyse

Eine der größten Besränkungen, unter denen die politise Philosophie der

Gegenwart leidet, ist ihre Abkoppelung von der Gesellsasanalyse und

damit die Fixierung auf rein normative Prinzipien. Nit, daß es nit

Aufgabe einer eorie der Geretigkeit wäre, normative Regeln zu

formulieren, an denen si die moralise Legitimität der gesellsalien

Ordnung bemessen ließe; aber diese Prinzipien werden heute zumeist in

Isolation von der Silikeit gegebener Praktiken und Institutionen

entworfen, um dann erst sekundär auf die gesellsalie Realität

»angewendet« zu werden. Die darin zum Ausdru kommende

Entgegensetzung von Sein und Sollen oder, anders gesproen, die

philosophise Herabsetzung der moralisen Faktizität ist Resultat einer

weit zurüreienden eorieentwilung, die nit unerhebli mit dem

Sisal der Hegelsen »Retsphilosophie« verknüp ist. Na dem Tod

des Philosophen war seine Absit, aus den gesellsalien Verhältnissen

seiner Zeit die vernünigen, nämli freiheitsverbürgenden Institutionen

normativ zu rekonstruieren, auf der einen Seite nur im Sinne einer

konservativen Restaurationslehre und auf der anderen Seite allein im Sinne

einer Revolutionstheorie verstanden worden; diese Aufspaltung in eine

Hegelse Rete und eine Hegelse Linke

[1]

 ermöglite es späteren

Generationen, nadem beinah alle revolutionären Ideale verslissen waren,

die politise Philosophie Hegels im ganzen dem Konservatismus

zuzuslagen. Überlebt hat daher im öffentlien Bewußtsein 15 von der

Hegelsen Idee, die Geretigkeitstheorie auf ganz neue,

gesellsastheoretise Füße zu stellen, nur die ret primitive Vorstellung,

den gegebenen Institutionen die Aura moraliser Legitimität zu verleihen.

Damit aber war der Siegeszug einer letztli an Kant (oder, angelsäsis,



an Loe) orientierten eorie der Geretigkeit nahezu besiegelt: Die

normativen Prinzipien, an denen si die moralise Legitimität der sozialen

Ordnung bemessen sollte, duren nit aus dem existierenden

Institutionengefüge heraus, sondern nur von ihm unabhängig, freistehend,

entwielt werden – und an dieser Lage hat si bis heute nits

Wesentlies geändert.

Gewiß, gegen die Vormatstellung des Kantianismus auf dem Feld der

Geretigkeitstheorie hat es stets Einsprüe und Gegenentwürfe gegeben. In

der zweiten Häle des 19. Jahrhunderts ist in der politisen Philosophie des

britisen Neohegelianismus, die in Deutsland aus politis-kulturellen

Gründen nie Anklang gefunden hat, der Versu einer Wiederbelebung

Hegelser Motive für die Zwee einer eorie der Geretigkeit

unternommen worden;

[2]

 und aus der jüngsten Vergangenheit lassen si

immerhin die Arbeiten von Miael Walzer, David Miller und Alasdair

MacIntyre anführen, um zu belegen, daß der Impuls zur Überwindung rein

normativer Geretigkeitstheorien und damit Anstrengungen zur

Wiederannäherung an die Gesellsasanalyse nie wirkli erlahmt sind.

[3]

Aber gerade diese 16 Unternehmungen maen au deutli, wie weit wir

uns heute vom Vorbild der Hegelsen »Retsphilosophie« do tatsäli

entfernt haben; was gegenwärtig betrieben wird, um die Mängel einer

kantianisen, institutionenvergessenen Geretigkeitstheorie zu

überwinden, besteht fast immer in der hermeneutisen Rüanpassung der

normativen Prinzipien an existierende Institutionengefüge oder herrsende

Moralüberzeugungen, ohne daß dabei der zusätzlie Sri unternommen

würde, deren Gehalt selbst als vernünig oder geretfertigt auszuweisen.

Matlos und ohne Biß stehen sole Versue daher heute aufgrund ihrer

Tendenz zur Akkommodation den offiziellen eorien gegenüber, die zwar

nit die gesellsalie Wirklikeit, so aber do die moralise Vernun

auf ihrer Seite haben. Hegel hingegen wollte in seiner »Retsphilosophie«

[4]

beides zu einer Einheit zusammenbringen: die institutionelle Realität seiner

Zeit als in entseidenden Zügen bereits vernünig darlegen und umgekehrt

die moralise Vernun als in den modernen Kerninstitutionen son

verwirklit naweisen; der Begriff des Rets, den er dabei verwendete,



sollte all das an der gesellsalien Wirklikeit namha maen, was

dadur moralisen Bestand und Legitimität besitzt, daß es der allgemeinen

Ermögliung und Verwirkliung der individuellen Freiheit dient.

[5]

Wenn i an diesen Hegelsen Entwurf heute, na zweihundert Jahren,

no einmal anknüpfe, so natürli in dem Bewußtsein, daß si nit nur

die gesellsalien Verhältnisse, sondern au die philosophisen

Argumentationsbedingungen 17 erhebli gewandelt haben. Eine bloße

Wiederbelebung von Absit und Gedankengang der »Retsphilosophie« ist

inzwisen zu einem Ding der Unmöglikeit geworden. Auf der einen Seite

ist die soziale Realität, von der heute gezeigt werden müßte, wele ihrer

Institutionen und Praktiken den Status moraliser Faktizität besitzen, eine

vollkommen andere als die der frühindustriellen, konstitutionell-

monaristisen Gesellsa des beginnenden 19. Jahrhunderts; alle

institutionellen Verhältnisse, auf deren normative Stabilität Hegel no wie

selbstverständli vertrauen konnte, haben im Zuge einer si

besleunigenden, »reflexiv« genannten Modernisierung ihre ursprünglie

Gestalt verloren und sind zum großen Teil dur neue, unglei

verhaltensoffenere Gebilde und Organisationen ersetzt worden. Zudem hat

die Erfahrung eines »Zivilisationsbrus«, nämli die Vergegenwärtigung

der Möglikeit des Holocausts inmien zivilisierter Gesellsaen, jenen

Hoffnungen einen entseidenden Dämpfer versetzt, die Hegel no in die

kontinuierlie, vernünig eingehegte Fortentwilung moderner

Gesellsaen setzen konnte. Auf der anderen Seite haben si aber au die

theoretisen Prämissen der philosophisen Diskussion, die

Rahmenbedingungen des letztli Denkmöglien, gegenüber den Zeiten

Hegels erhebli versoben: Die Voraussetzung eines idealistisen

Monismus, in den er seinen dialektisen Begriff des Geistes verankert hat,

[6]

ist für uns, die Kinder eines materialistis aufgeklärten Zeitalters, nit

mehr ret vorstellbar, so daß au für seine Idee eines objektiven, in den

sozialen Institutionen verwirkliten Geistes eine andere Grundlage gesut

werden muß.

Gleiwohl seint es mir sinnvoll, die Hegelse Absit no einmal

aufzugreifen, eine eorie der Geretigkeit aus den



Strukturvoraussetzungen der gegenwärtigen Gesellsaen selbst zu

entwerfen. Die Prämissen, die notwendig sind, 18 um ein soles

Unternehmen durzuführen, lassen si nit ohne weiteres im vorhinein

begründen; sie müssen si vielmehr erst im Laufe der Untersuung als

geretfertigt erweisen. Andererseits ist es nahezu unvermeidli, son jetzt

abstrakt die Voraussetzungen zu umreißen, die den Aufbau und den Gang

der Studie verständli maen; es wäre etwa gar nit angemessen zu

verstehen, warum i den Entwurf einer solen Geretigkeitstheorie im

ganzen unter die Idee der Freiheit stellen würde, wenn nit zuvor zumindest

die allgemeinen Prämissen dursitig gemat würden, von denen i mi

im folgenden leiten lasse. Die Absit, eine eorie der Geretigkeit als

Gesellsasanalyse durzuführen, steht und fällt mit der ersten Prämisse,

daß die Reproduktion von Gesellsaen bis heute an die Bedingung einer

gemeinsamen Orientierung an tragenden Idealen und Werten gebunden ist;

sole ethisen Normen legen nit nur von oben, als »ultimate values«

(Parsons), fest, wele sozialen Maßnahmen oder Entwilungen überhaupt

als vorstellbar gelten können, sondern bestimmen au von unten, nämli

als mehr oder weniger institutionalisierte Erziehungsziele, mit, woran si

der Lebensweg des einzelnen innerhalb der Gesellsa auszuriten hat.

Das beste Beispiel für eine derartige Auffassung von Gesellsa bietet bis

heute das handlungstheoretise Systemmodell Talco Parsons’, das

ausdrüli in der Nafolge des Deutsen Idealismus, also von Hegel,

Kant, Marx und Max Weber steht. Parsons zufolge fließen die ethisen

Werte, die die »letzte Realität« jeder Gesellsa bilden, über das kulturelle

System in die untergeordneten Teilbereie ein, indem sie hier über die

Meanismen von Rollenerwartungen, impliziten Verpflitungen und

einsozialisierten Idealen, kurz: einem Gefüge sozialer Praktiken, die

Handlungsorientierungen der Mitglieder prägen; diese, die Parsons duraus

im Sinne von Freud als konfliktha integrierte Subjektivitäten versteht,

riten ihr Handeln im Normalfall an denjenigen Normen aus, die si in

den untersiedlien Subsystemen 19 in Form einer bereisspezifisen

Objektivierung der hösten Werte niedergeslagen haben; von einer

solen »ethisen« Durdringung aller gesellsalien Sphären nimmt



Parsons im übrigen au das ökonomise Subsystem nit aus, das er im

Untersied zu Luhmann oder Habermas als eine normativ integrierte, heute

nämli über das Leistungsprinzip verbindli gemate Handlungssphäre

begrei. Das Besondere an diesem Gesellsasmodell, das, was es für die

Aktualisierung der Hegelsen Absiten besonders geeignet mat, ist die

Tatsae, daß es alle sozialen Ordnungen ausnahmslos an die Voraussetzung

einer Legitimierung dur ethise Werte, dur erstrebenswerte Ideale,

bindet: »Keine normative Ordnung [d.h. Gesellsa, A.H.] ist dur si

selbst legitimiert in dem Sinn, daß gebilligte oder verbotene Lebensformen

einfa ritig oder fals wären und keiner Hinterfragung bedüren. Au

ist sie niemals zureiend legitimiert dur die auf den niedrigeren Stufen

der Kontrollhierarie bestehenden Notwendigkeiten – z.B. daß etwas in

spezifiser Weise gesehen muß, weil die Stabilität oder gar das Überleben

des Systems auf dem Spiel steht.«

[7]

Au die Tatsae »heterogener« Gesellsaen, also ethnis oder

religiös diversifizierter Gemeinwesen, ändert an dieser »transzendentalen«

Voraussetzung des Zwangs zur normativen Integration wenig. Zwar entsteht

damit ein Dru, die ethisen Werte umfassender und genereller werden zu

lassen, um au die Ideale der Minderheitenkulturen beherbergen zu

können, aber es bleibt bei der Unvermeidbarkeit, die materielle Reproduktion

und die kulturelle Sozialisation an den Vorgaben gemeinsam geteilter

Normen auszuriten. In einem derartigen, zunäst nur swaen Sinn ist

jede Gesellsa bis zu einem gewissen Grade eine Verkörperung des

objektiven Geistes: In ihren Institutionen, in ihren sozialen Praktiken und

Routinen hat si niedergeslagen, 20 wele normativen Überzeugungen

die Mitglieder darüber teilen, worin die Ziele ihres

Kooperationszusammenhangs bestehen. Später häe si zu zeigen, daß

dieser Begriff des »objektiven Geistes« no weiter angereiert werden

muß, um tatsäli all die Absiten begründen zu können, die i mit der

Idee einer Geretigkeitstheorie als Gesellsasanalyse verknüpfe.

Mit dieser Idee geht nun als zweite Prämisse der Vorslag einher, als

moralisen Bezugspunkt einer eorie der Geretigkeit nur diejenigen

Werte oder Ideale heranzuziehen, die als normative Ansprüe zuglei



Reproduktionsbedingungen der jeweils gegebenen Gesellsa bilden. Für

Hegel, aber au für andere Autoren in seiner Tradition, wie etwa Marx, ist

die Idee der Geretigkeit gar keine unabhängige, aus si selbst heraus

erläuterbare und insofern freistehende Größe; das mag au der Grund

dafür sein, daß si bei diesen Denkern nur selten ein nitpolemiser,

konstruktiver Gebrau dieses Begriffs finden läßt. Im klassisen, aus der

Antike überlieferten Wortsinn bezeinet »Geretigkeit« die »verbindlie

und dauerhae Absit, jedem das Seine zu geben« (Justinian, Cicero,

omas von Aquin); im Kern ist damit die Anforderung gemeint, jede andere

Person auf die ihrer individuellen Persönlikeit angemessene Weise zu

behandeln, was sowohl auf eine gleie wie au ungleie Behandlung

versiedener anderer hinauslaufen kann. Hegel ist nun der Überzeugung,

daß es für die Art dieser Angemessenheit, die die Geretigkeit fordert, gar

keinen unabhängigen, im Begriff der Geretigkeit selbst angelegten

Maßstab geben kann; wir können gewissermaßen nit einen neutralen

Standpunkt einnehmen, von dem aus wir die zu berüsitigenden

Eigensaen der anderen Person analysieren könnten, weil unsere

Beziehung zu ihr immer von den Praktiken geprägt sein wird, in die wir

gemeinsam verstrit sind. Insofern ergibt si für Hegel das, was es heißt,

»jedem das Seine zu geben«, jeweils nur aus dem internen Sinn von

21 bereits etablierten Handlungspraktiken; da dieser Sinn, oder diese

Bedeutung, si aber wiederum nur aus dem ethisen Wert ergibt, den die

entspreende Sphäre im idealen Gesamtgefüge der Gesellsa besitzt,

lassen si die Maßstäbe der Geretigkeit letztli allein unter Bezug auf

die Ideale analysieren, die in jener Gesellsa faktis institutionalisiert

sind: Als »geret« muß mithin gelten, was in den versiedenen sozialen

Sphären dazu angetan ist, einen angemessenen Umgang im Sinne der ihnen

tatsäli zugedaten Rolle in der ethisen Aufgabenteilung einer

Gesellsa zu fördern.

Mit der Forderung na einer immanent ansetzenden Analyse ist freili

der Untersied zu den konventionellen, von mir als »kantianis«

bezeineten Versionen einer Geretigkeitstheorie no nit hinreiend

markiert, da au diese si häufig bemühen, ihre »konstruktiv«



gewonnenen Prinzipien zuglei als Ausdru der gegebenen

Wertorientierung darzustellen; sowohl die Rawlsse eorie der

Geretigkeit

[8]

 als au die Habermasse Retstheorie

[9]

 sind gute

Beispiele für Ansätze, die von einer historisen Kongruenz zwisen

unabhängig gewonnenen Geretigkeitsprinzipien und den normativen

Idealen moderner Gesellsaen ausgehen. Die Differenz zu derartigen

eorien besteht darin, daß im Ansluß an Hegel darauf verzitet werden

muß, der immanent ansetzenden Analyse den Sri einer freistehenden,

konstruktiven Begründung von Geretigkeitsnormen vorzusalten; ein

soler zusätzlier Retfertigungssri ist überflüssig, wenn si im

Navollzug der Bedeutung der herrsenden Werte bereits naweisen läßt,

daß sie den historis vorausliegenden Gesellsasidealen oder »ultimate

22 values« normativ überlegen sind. Sierli läu ein derartiges,

immanentes Verfahren am Ende darauf hinaus, erneut ein Element

gesitsteleologisen Denkens in Anspru zu nehmen; aber diese Art

von Gesitsteleologie ist genau bis zu dem Maße unvermeidbar, in dem

sie au von jenen Geretigkeitstheorien vorausgesetzt wird, die von einer

Kongruenz praktiser Vernun und existierender Gesellsa ausgehen.

Au der damit umrissene Untersied reit allerdings no nit aus,

um tatsäli die Eigentümlikeit der Idee zu arakterisieren, eine

eorie der Geretigkeit direkt auf dem Weg einer Gesellsasanalyse zu

entwieln; denn au die bloß immanent gewonnenen

Geretigkeitsprinzipien könnten ja so verstanden werden, daß sie erst

sekundär auf die gesellsalie Realität angewendet werden, indem sie als

Ritsnur der Überprüfung der moralisen alität von Institutionen und

Praktiken dienen. In diesem Fall bliebe insofern alles beim alten, als

wiederum nur eine von drier Seite aufbereitete und bestimmte Realität

vorausgesetzt würde, auf die dann erst im nahinein die normativen

Maßstäbe appliziert werden; die Arbeitsteilung zwisen

Sozialwissensaen und normativer eorie, zwisen empiriser

Einzelwissensa und philosophiser Analyse würde in derselben Weise

aufreterhalten, wie wir es von den herkömmlien

Geretigkeitskonzeptionen son kennen. Hegel hingegen wollte si in



seiner »Retsphilosophie« gerade nit von außen vorgeben lassen, wie die

soziale Wirklikeit besaffen ist, deren gerete Ordnung er zu bestimmen

sute; ebensowenig wie Marx, der in dieser Hinsit sein getreuer Süler

war, ist er bereit gewesen, einfa den empirisen Sozialwissensaen

(Staatswissensaen, politise Ökonomie) das Gesä der

Gesellsasanalyse zu überlassen. Was Hegel der überkommenen

Arbeitsteilung als ein methodises Verfahren entgegensetzte, ist aufgrund

der idealistisen Prämissen, die er dabei zugrunde legte, nur mit großem

Aufwand 23 zu verstehen;

[10]

 i werde für diese notoris verkannte

Strategie hier, um mir die Wiedergabe komplizierter Diskussionen zu

ersparen, stets nur den Ausdru der »normativen Rekonstruktion«

verwenden. Darunter ist ein Verfahren zu verstehen, weles die normativen

Absiten einer Geretigkeitstheorie dadur gesellsastheoretis

umzusetzen versut, daß es die immanent geretfertigten Werte direkt

zum Leitfaden der Aufbereitung und Sortierung des empirisen Materials

nimmt: Die gegebenen Institutionen und Praktiken werden auf ihre

normativen Leistungen hin in der Reihenfolge analysiert und dargestellt, in

der sie für die soziale Verkörperung und Verwirkliung der gesellsali

legitimierten Werte von Bedeutung sind. »Rekonstruktion« soll im

Zusammenhang dieses Verfahrens also heißen, daß aus der Masse der

gesellsalien Routinen und Einritungen nur diejenigen

herausgegriffen und vorgestellt werden, die für die soziale Reproduktion als

unverzitbar gelten können; und weil die Ziele der Reproduktion im

wesentlien dur die akzeptierten Werte festgelegt sein sollen, muß

»normative« Rekonstruktion dementspreend bedeuten, die Routinen und

Einritungen unter dem Gesitspunkt in der Darstellung aufzureihen, wie

stark ihr arbeitsteiliger Beitrag zur Stabilisierung und Umsetzung jener

Werte ist.

Au wenn es den Ansein haben mag, als sei dieses von Hegel gewählte

Verfahren weit davon entfernt, den Erfordernissen einer Gesellsastheorie

Renung zu tragen, weist es do überrasende Übersneidungen mit den

Entwürfen einiger klassiser Vertreter der Soziologie auf. Sowohl Durkheim

als au Parsons, um nur zwei der bedeutendsten Autoren zu nennen,



sortieren das Material ihrer Studien zu 24 modernen Gesellsaen nit

einfa na Gesitspunkten, die mit den materiellen oder tenisen

Zwängen der sozialen Reproduktion zu tun haben; vielmehr konzentrieren

sie si auf diejenigen Sphären oder Subsysteme, denen eine erhöhte

Bedeutung deswegen zukommt, weil sie zur Sierung und Verwirkliung

der in der Moderne maßgebli institutionalisierten Werte beitragen.

[11]

Beide Soziologen bedienen si, wenn man so will, eines Verfahrens der

normativen Rekonstruktion, weil sie den Kreislauf der gesellsalien

Reproduktion daraufhin untersuen, wie si dur ihn bestimmte, sozial

bereits akzeptierte Werte und Ideale erhalten; ähnli wie Hegel in seiner

»Retsphilosophie« reihen sie die sozialen Sphären entspreend dem

funktionalen Stellenwert auf, den diese für die Stabilisierung und

Verwirkliung der modernen Werthieraie besitzen. Allerdings sind

natürli weder Durkheim no Parsons daran interessiert, mit ihren

soziologisen Strukturanalysen direkt eine Geretigkeitstheorie zu

entwerfen; sie besränken si darauf, den Verlauf und die möglien

Gefährdungen der normativen Integration zu untersuen, während Hegel in

diesen Prozessen die sozialen Bedingungen ausfindig zu maen versut,

die zusammengenommen in der Moderne das Prinzip der Geretigkeit

konstituieren.

Als eine drie Prämisse bei dem Versu, eine Geretigkeitstheorie in

Form einer Gesellsasanalyse zu entwieln, muß daher das methodise

Verfahren der normativen Rekonstruktion gelten. Um der Gefahr zu

entgehen, die immanent gewonnenen Prinzipien der Geretigkeit do

wieder nur auf die gegebene Wirklikeit anzuwenden, sollte die

gesellsalie Realität selbst nit als ein son hinreiend analysiertes

Objekt vorausgesetzt werden; vielmehr müßten deren wesentlie Züge und

Eigensaen erst eigenständig 25 herauspräpariert werden, indem im

Verlauf der Analyse gezeigt wird, wele sozialen Sphären welen Beitrag

zur Sierung und Verwirkliung der gesellsali bereits

institutionalisierten Werte leisten. Das Bild, weles auf diesem Weg von den

zeitgenössisen, homodernen Gesellsaen entsteht, mag in vielem von

dem abweien, das heute in den offiziellen Sozialwissensaen verbreitet



ist; denn es treten Einritungen und Praktiken hervor, die im allgemeinen

vielleit wenig Aufmerksamkeit genießen, während zuglei andere

Vorkommnisse, denen größeres Interesse gelten mag, gänzli in den

Hintergrund gedrängt werden. Aber sole Versiebungen zwisen Vorder-

und Hintergrund, zwisen Bedeutendem und Vernalässigbarem sind

innerhalb der Sozialwissensaen, einer Disziplin, die im Grunde nur

umkämpe Begriffe kennt,

[12]

 keine Seltenheit; im Zusammenhang der

vorliegenden Studie verdanken sie si der Absit, nur diejenigen sozialen

Praktiken und Institutionen überhaupt zur Darstellung zu bringen, deren

normative Verfassung der Verwirkliung gesellsali

institutionalisierter Werte dient.

Mit dem Versu, derartige Strukturbedingungen zeitgenössiser

Gesellsaen hervortreten zu lassen, entsteht eine systematise Skizze

dessen, was Hegel für seine Zeit »Silikeit« genannt hat. Gemeinsam mit

seiner »Retsphilosophie« im Ganzen ist au dieser Begriff bald na

Hegels Tod in Mißkredit geraten; in aufgeklärten, progressiv gesinnten

Kreisen galt er snell als deutlier Indikator für die Absit, an den

gegebenen Gesellsaen nur diejenigen eingespielten Praktiken und

moralisen Einritungen zu erhalten, die dazu angetan sienen, die

herrsende Ordnung zu bewahren. Hegel hingegen hae ihn zunäst

gewählt, um gegen die vorherrsende Tendenz der Moralphilosophie auf

jenes Netzwerk von institutionalisierten Routinen und Verpflitungen

26 aufmerksam zu maen, in dem moralise Einstellungen nit in Form

der Orientierung an Prinzipien, sondern in der Gestalt von sozialen

Praktiken eingelassen waren; für ihn, der in Zusammenhängen der

praktisen Philosophie methodis weitgehend Aristoteliker blieb, stand es

außer Frage, daß intersubjektiv praktizierte Gewohnheiten, und nit

kognitive Überzeugungen, die Heimstäe der Moral bildeten.

[13]

 Allerdings

hat Hegel seinen Begriff der Silikeit nit im Sinne einer bloßen

Deskription vorfindlier Lebensformen verstanden wissen wollen; son das

von ihm gewählte Verfahren, also jene zuvor gesilderte »normative

Rekonstruktion«, mat ja deutli, daß er viel selektiver, typisierender und

normativer vorzugehen versute, als es ein aristoteliser Positivismus



erlauben würde. Für Hegel sollte von der Vielfalt silier Lebensformen nur

dasjenige unter dem Begriff »Silikeit« in seine »Retsphilosophie«

aufgenommen werden, was naweisli dazu dienen konnte, den

allgemeinen Werten und Idealen moderner Gesellsaen zur

Verwirkliung zu verhelfen; alles, was diesen normativen Erfordernissen

widerspra, alles, was also partikulare Werte repräsentierte oder

rüständige Ideale verkörperte, wurde erst gar nit für beretigt gehalten,

zum Gegenstand der normativen Rekonstruktion zu werden.

Au mit dieser Einsränkung seint das Konzept der Silikeit

freili no eine Tendenz zur Affirmation des bereits Bestehenden zu

besitzen; denn als »sili« kann offensitli nur das an den sozialen

Lebensformen gelten, was in dem Sinn einen allgemeinen Wert verkörpert,

daß die zu dessen Verwirkliung geeigneten Praktiken gesellsali son

Gestalt angenommen haben. Wird das Hegelse Verfahren jedo genauer

betratet, so zeigt si, daß er damit über die bekräigenden, affirmativen

Absiten hinaus au korrektive und verändernde Zielsetzungen

verknüpe: 27 Im Vollzug der normativen Rekonstruktion kommt das

Kriterium, dem zufolge an der gesellsalien Wirklikeit als

»vernünig« gilt, was der Umsetzung allgemeiner Werte dient, nit nur in

Form einer Freilegung bereits existierender Praktiken zur Geltung, sondern

au im Sinne der Kritik existierender Praktiken oder des Vorausentwurfs

no nit ausgesöper Entwilungspfade. Es ist swer, für diese

korrektive oder, besser, kritise Seite des Hegelsen Silikeitsbegriffs

eine angemessene Charakterisierung zu finden; denn es soll ja nit einfa

darum gehen, einen bestimmten, gewünsten Soll-Zustand zu skizzieren,

also bloß normativ zu verfahren, sondern die bestehende Wirklikeit auf

Praxispotentiale hin auszudeuten, in denen die allgemeinen Werte besser,

das heißt umfassender oder getreuer, zur Verwirkliung kommen könnten.

Auf keinen Fall will Hegel mit derartigen Vorgriffen oder Korrekturen den

Kreis der gesellsalien Lebenswirklikeit einfa nur hinter si lassen;

die existierenden Formen der Silikeit sollen in dem Sinn stets Ritsnur

aller normativen Erwägungen bleiben, daß nit abstrakt irgendwele,

kaum erfüllbare Forderungen an das Sozialverhalten geritet werden. Wo



Hegel daher im Namen der Geretigkeit Kritik übt oder aber, und ebenso

häufig, Reformen avisiert, da verfährt er in seiner normativen

Rekonstruktion derart, daß er nur knapp über den Horizont der

existierenden Silikeit hinwegsaut, um Spielräume für so viele

Veränderungen zu eruieren, wie bei realistiser Berüsitigung aller

Umstände erwartbar sind; nit fals wäre es daher wahrseinli, hier an

jenen Begriff der »objektiven Möglikeit« zu erinnern, den Max Weber

methodis umriß, als er empiris kontrollierte Wege des Vorausentwurfs

sozialer Entwilungen besreiben wollte.

[14]

Eine weitere, vierte Prämisse des hier unternommenen 28 Versus, eine

Geretigkeitstheorie in Form einer Gesellsasanalyse zu entfalten, muß

also in der ese bestehen, daß das Verfahren der normativen

Rekonstruktion stets au die Chance einer kritisen Anwendung bietet: Es

kann nit nur darum gehen, auf rekonstruktivem Weg die Instanzen der

bereits existierenden Silikeit freizulegen, sondern es muß zuglei au

mögli sein, diese im Lite der jeweils verkörperten Werte zu kritisieren.

Die Maßstäbe, auf die si eine derartige Form der Kritik stützt, sind keine

anderen als diejenigen, die au der normativen Rekonstruktion als

Ritsnur dienen; wenn nämli als eine Instanz von Silikeit gilt, was

allgemeine Werte oder Ideale dur ein Bündel von institutionalisierten

Praktiken repräsentiert, dann können dieselben Werte au dazu

herangezogen werden, jene gegebenen Praktiken als no nit angemessen

in Hinbli auf ihre repräsentativen Leistungen zu kritisieren. In einer

solen »rekonstruktiven Kritik« werden mithin den gegebenen Institutionen

und Praktiken nit einfa externe Maßstäbe entgegengehalten; vielmehr

werden dieselben Maßstäbe, anhand derer jene überhaupt erst aus der

Chaotik der sozialen Wirklikeit herausgehoben wurden, dazu genutzt, um

ihnen eine mangelhae, no unvollständige Verkörperung der allgemein

akzeptierten Werte vorzuhalten. Dementspreend besitzen die normativen

Urteile, die in diesem Zusammenhang gefällt werden, nit einen

kategorisen, sondern einen graduellen Charakter: Kritisiert wird jeweils,

daß eine als »sili« begriffene Institution no besser, vollständiger oder

umfassender die Werte repräsentieren könnte, die der Rekonstruktion der



Silikeit überhaupt als übergreifende Ritsnur dienen. Ein gutes

Beispiel für diese »kritise« Absit, die Hegel mit seinem Konzept der

Silikeit verbindet, bietet seine Darstellung der Korporationen, die si am

Ende des Teils über die »bürgerlie Gesellsa« befindet. Hegel ist der

Überzeugung, daß sole Korporationen im arbeitsteiligen Gesä der

Realisierung der übergreifenden 29 Werte die institutionelle Aufgabe

übernehmen, die gewerbetreibenden Siten mit einem silien

Bewußtsein ihres konstitutiven Beitrags zur marktvermielten Reproduktion

auszustaen; dazu sind eine Reihe von sozialen Praktiken nötig, deren

Funktion es ist, na innen die Standesehre zu stien und na außen die

Absit allgemeiner Wohlfahrt kundzutun. In § 253 seiner

»Retsphilosophie« mat Hegel nun auf Erseinungen des silien

Verfalls aufmerksam, die er dadur im Entstehen begriffen sieht, daß die

Korporationen ihre Aufgabe nit umfassend genug erfüllen: »Wenn über

Luxus und Verswendungssut der gewerbetreibenden Klassen, womit die

Erzeugung des Pöbels zusammenhängt (§ 244), Klagen zu erheben sind, so

ist bei den anderen Ursaen (z.B. das immer mehr meanis Werdende

der Arbeit) der silie Grund, wie es im Obrigen liegt, nit zu übersehen.

Ohne Mitglieder einer beretigten Korporation zu sein […], ist der einzelne

ohne Standesehre, dur seine Isolierung auf die selbstsütige Seite des

Gewerbe reduziert, seine Subsistenz und Genuß nits Stehendes. Er wird

somit seine Anerkennung dur die äußerlien Darlegungen seines Erfolgs

in seinem Gewerbe zu erreien suen; Darlegungen, wele unbegrenzt

sind, weil seinem Stande gemäß zu leben nit stafindet, da der Stand nit

existiert.« Diese Kritik des ostentativen Konsums bürgerlier Siten ist

ersitli in der ese begründet, daß die silie Institution des

Zunwesens nit in dem Maße Mitglieder inkludiert, wie es ihre

arbeitsteilige Funktion verlangt; hier wird kein äußerer Maßstab

herangezogen, sondern nur »rekonstruktiv« kritisiert, indem auf ein

vernalässigtes Entwilungspotential bereits bestehender Einritungen

aufmerksam gemat wird.

Mit diesen vier Prämissen sind nur die ganz allgemeinen,

methodologisen Voraussetzungen der vorliegenden Untersuung



umrissen: Bei dem Versu, auf gesellsastheoretisem Wege eine

Konzeption der Geretigkeit zu entwieln, muß in einer ersten Prämisse

zunäst vorausgesetzt wer 30 den, daß die jeweilige Form der sozialen

Reproduktion einer Gesellsa dur gemeinsam geteilte, allgemeine Werte

und Ideale bestimmt ist; sowohl die Ziele der gesellsalien Produktion

als au die der kulturellen Integration werden letztli dur Normen

reguliert, die insofern einen ethisen Charakter besitzen, als sie

Vorstellungen des gemeinsam geteilten Guten enthalten. In der zweiten

Prämisse wird im Sinne einer ersten Annäherung behauptet, daß der Begriff

der Geretigkeit nit unabhängig von diesen gesellsali

übergreifenden Werten verstanden werden kann: Als »geret« hat zu

gelten, was innerhalb einer Gesellsa an Institutionen oder Praktiken

dazu angetan ist, die jeweils als allgemein akzeptierten Werte zu

verwirklien. Erst mit der drien Prämisse kommt nun aber ins Spiel, was

es des näheren bedeuten soll, auf der Basis der beiden vorangegangenen

Bestimmungen eine Geretigkeitstheorie als Gesellsasanalyse

durzuführen; gemeint ist damit, aus der Mannigfaltigkeit der

gesellsalien Wirklikeit diejenigen Institutionen oder Praktiken

herauszudestillieren oder, methodis gesproen, normativ zu

rekonstruieren, die tatsäli als geeignet gelten können, die allgemeinen

Werte sierzustellen und zu verwirklien. Mit der vierten Prämisse soll

sließli gewährleistet werden, daß die Anwendung eines solen

methodisen Verfahrens nit dazu führt, jeweils nur die bereits

bestehenden Instanzen der Silikeit zu affirmieren; bei strikter

Durführung wird die normative Rekonstruktion vielmehr bis zu dem

Punkt entwielt werden müssen, an dem gegebenenfalls deutli werden

kann, inwiefern die silien Institutionen und Praktiken die dur sie

verkörperten allgemeinen Werte nit umfassend oder vollständig genug

repräsentieren.

Freili reit es nit aus, diese vier Prämissen zusammenzuziehen, um

erkennen zu können, was in der folgenden Studie unter »Geretigkeit«

verstanden werden soll; die Vorbemerkung hat ledigli den theoretisen

Rahmen umrissen, 31 in dem es sinnvoll ist, eine Geretigkeitstheorie als



Gesellsasanalyse zu entwerfen. Immerhin ist aber bereits deutli

geworden, daß ein soles Projekt vom ersten bis zum letzten Sri davon

abhängt, wie die allgemeinsten Werte unserer gegenwärtigen Gesellsaen

bestimmt werden müssen; erst nadem die damit bezeinete Aufgabe

gelöst worden ist, kann ernstha mit dem Gesä der normativen

Rekonstruktion unserer heutigen, posraditionalen Silikeit begonnen

werden.



33 A.

Historise Vergegenwärtigung:

Das Ret der Freiheit



35 Unter all den ethisen Werten, die in der modernen Gesellsa zur

Herrsa gelangt sind und seither um Vormatstellung konkurrieren, war

nur ein einziger dazu angetan, deren institutionelle Ordnung au

tatsäli nahaltig zu prägen: die Freiheit im Sinne der Autonomie des

einzelnen. Alle anderen Vorstellungen des Guten, angefangen mit dem

Deismus der natürlien Ordnung bis hin zum romantisen

Expressivismus,

[1]

 haben zwar seit mehr als zweihundert Jahren die

Erfahrungen des Selbst und seiner Beziehungen um stets neue Akzente

bereiert; aber wo sie sozial wirkmätig werden sollten, wo sie den engen

Kreis von ästhetisen oder philosophisen Avantgarden verlassen und den

Imaginationsraum der Lebenswelt beflügeln konnten, gerieten sie snell in

das Fahrwasser des Autonomiegedankens, dem sie am Ende nur weitere

Tiefensiten verliehen. Heute, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, ist es

beinah unmögli, einen dieser anderen Werte der Moderne zu artikulieren,

ohne ihn nit soglei als Facee der konstitutiven Idee der individuellen

Autonomie zu verstehen; ob es si nun um die Beswörung einer

natürlien Ordnung handelt oder um die Idealisierung der inneren Stimme,

um den Wert der Gemeinsa 36 oder den Lobpreis der Authentizität, stets

wird es dabei inzwisen nur no um zusätzlie Bedeutungskomponenten

dessen gehen, was es heißt, von der individuellen Selbstbestimmung zu

spreen. Wie dur magise Anziehung sind alle ethisen Ideale der

Moderne in den Bannkreis der einen Vorstellung der Freiheit geraten,

vertiefen sie bisweilen, verleihen ihr neue Akzente, aber setzen ihr nit

mehr eine selbständige Alternative entgegen.

[2]

Diese ungeheure Sogwirkung des Autonomiegedankens erklärt si aus

seiner Fähigkeit, zwisen dem individuellen Selbst und der

gesellsalien Ordnung eine systematise Verknüpfung herzustellen.

Während alle anderen Werte der Moderne si entweder auf den

Orientierungshorizont des einzelnen oder den normativen Rahmen der

ganzen Gesellsa beziehen, bringt einzig die Idee der individuellen

Freiheit eine Verbindung zwisen beiden Bezugsgrößen zustande: Ihre

Vorstellungen davon, was für das Individuum das Gute ist, enthalten

zuglei Anweisungen für die Einritung einer legitimen



Gesellsasordnung. Mit dem si nur allmähli dursetzenden

Gedanken, daß der Wert des menslien Subjekts in seiner Fähigkeit zur

Selbstbestimmung liegt, ändert si nämli gleizeitig au die Perspektive

auf die Regeln des gesellsalien Zusammenlebens; deren normative

Legitimität wird nun zunehmend davon abhängig gemat, ob sie so

vorgestellt werden können, daß sie die individuelle Selbstbestimmung

entweder in ihrer Summe zum Ausdru bringen oder in ihren

Voraussetzungen angemessen verwirklien können. Seither ist von der

Vorstellung sozialer Geretigkeit, von Überlegungen darüber, wie die

Gesellsa eingeritet werden soll, um den Interessen und Bedürfnissen

ihrer Mitglieder geret zu werden, das Prinzip der individuellen Autonomie

nit mehr abzutrennen; so groß au der Stellenwert all dessen sein mag,

was zusätzli 37 no an ethisen Gesitspunkten in den Diskurs über

Geretigkeit eingebrat wird, stets wird all das von der Bedeutung des

Wertes überragt, den die Freiheit des einzelnen in der modernen

Gesellsasordnung genießt. Die Versmelzung von

Geretigkeitsvorstellung und Freiheitsgedanken ist im Laufe der Zeit so

weit fortgesrien, daß heute im Detail manmal gar nit mehr ret zu

erkennen ist, wo bestimmte Entwürfe den Verweis auf den zentralen Wert

der individuellen Freiheit untergebrat haben; erst eine mühsame

Rekonstruktion muß dann im nahinein sitbar maen, daß au diese

Geretigkeitstheorien in der Vielzahl ihrer anderen ethisen Bezüge die

individuelle Autonomie in den Mielpunkt gerüt haben.

[3]

 So hat es Jahre

gebraut, bis si au von den vermeintli subjektkritisen Ethiken der

»postmodernen« Generation zeigte, daß sie letztli nur eine tiefergelegte

Variante der modernen Freiheitsidee darstellen: Was bislang für eine

natürlie Grenze der individuellen Selbstbestimmung gehalten wurde, die

biologise Identität der Gesleter oder bestimmte Auffassungen des

menslien Körpers, soll dur den Naweis der Herkun aus kulturellen

Setzungen bloß eingerissen werden.

[4]

 Keine Sozialethik, keine

Gesellsaskritik seint heute mehr den Denkhorizont transzendieren zu

können, der si mit der Koppelung der Geretigkeitsvorstellung an den


